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ANTRAG 2  Änderung der Gebührenordnung 

ANTRAGSSTELLER: KJR Vorstand 

DATUM/ STAND DER VORLAGE: 
BERATUNGSFOLGE: 

19.10.2022 
Vollversammlung am 23.11.2022 

 

Gebührenordnung 
für den Materialpool des KJR Bad Kissingen 
 

  Preis (Netto)  

Kleinbusse pro km 0,30 € / km 30,00 € (Mindest-Tagespauschale) 

    

Hüpfburgen pro Tag 75,00 € 45,00 € (pro Tag Verlängerung) 

Spielmobil-Anhänger pro Tag 60,00 € 45,00 € (pro Tag Verlängerung) 

    

Zelte (6 x 6 m) pro Tag 10,00 €  

    

Buttonmaschine 
(25mm) 

pro Button 
0,15 €  

Buttonmaschine 
(43mm) 

pro Button 
0,20 €  

Buttonmaschine 
(55mm) 

pro Button 
0,25 €  

Ruck-Zuck-Buttons 

(56mm) 

pro Button 
0,40 € funktionieren ohne Maschine 

    

Hockerkocher 
pro 
Verleihvorgang* 

5,00 € 
* pro Verleihvorgang ist  
1 Wochenende inklusive 

Kaffeemaschinen 
pro 

Verleihvorgang* 
5,00 € 

* pro Verleihvorgang ist  

1 Wochenende inklusive 

Biertischgarnituren pro Garnitur* 5,00 € 
mind. 5,00 € pro Mietvorgang,  
* pro Verleihvorgang ist  

1 Wochenende inklusive 

Moderationskoffer 
pro 
Verleihvorgang* 

5,00 € 
inkl. Verbrauchsmaterial, 
* pro Verleihvorgang ist  

1 Wochenende inklusive 

GPS-Geräte pro Gerät* 5,00 € 
* pro Verleihvorgang ist  
1 Wochenende inklusive 

Beamer 
pro 

Verleihvorgang* 
5,00 € 

* pro Verleihvorgang ist  

1 Wochenende inklusive 

Megaphon inkl. 

Ständer 

pro 

Verleihvorgang* 
5,00 € 

* pro Verleihvorgang ist  

1 Wochenende inklusive 

Voice-Maker 
pro 

Verleihvorgang* 
5,00 € 

Verstärker-Lautsprecher-Kombi für 
Mikro und CD, 

* pro Verleihvorgang ist  
1 Wochenende inklusive 

Selphy-Drucker 
pro 
Verleihvorgang* 

25,00 € 
mind. 25,00 € pro Mietvorgang, 
* bei Mindestpauschale sind 108 
Bilder inklusive 

Musikanlage 
pro 
Verleihvorgang* 

30,00 € /Tag 
* bei längerer Verleih Preis nach 
Absprache 
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Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Netto-Preise. Ob auf einen Verleih 

Umsatzsteuer erhoben werden muss oder nicht entscheidet sich über den Zweck 

des Verleihvorganges.  

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen und Beispiele für die 

Einordnung, ob auf Ihren Verleihvorgang Umsatzsteuer zu entrichten ist 

oder nicht! 

Wird ein Verleihgegenstand für eine Jugendhilfeleistung entliehen, ist der 

Verleihvorgang von der Umsatzsteuer befreit und es fällt lediglich der oben 

genannte Netto-Preis an. Dient der Zweck des Verleihvorganges nicht der Erfüllung 

einer Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII ist auf den Entleihvorgang 

Umsatzsteuer zu entrichten. Es fallen zum Nettopreis dann zuzügliche 19 % 

Umsatzsteuer an.  

 

 

 

 

FALLBEISPIELE ZUR EINORDNUNG 
Bei Fragen melden Sie sich jederzeit in der KJR-Geschäftsstelle.  

 

JUGENDVERBAND 

→ Jugendverband leiht das Spielmobil für eine Ferienaktion für seine Kinder und 

Jugendlichen aus  

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

 

→ Jugendverband leiht das Spielmobil für ein Fest aus, zu welchem sie die 

Allgemeinheit einladen  

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

 

VEREINE 

→ Verein leiht eine Hüpfburg für eine Ferienaktion für seine Kinder und Jugendlichen 

aus 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

 

→ Verein leiht einen Kleinbus aus, um mit einer Jugendabteilung auf ein 

Freizeitwochenende zu fahren 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 
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→ Verein leiht eine Hüpfburg für ein Vereinsfest aus 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

→ Verein leiht einen Kleinbus aus, um mit der Fußballjugend zu einem Turnier zu 

fahren 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

 

GEMEINDEN 

→ Gemeinde(jugendarbeit) leiht eine Hüpfburg für eine Ferienaktion für Kinder und 

Jugendlichen aus 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

 

→ Gemeinde leiht eine Hüpfburg für das Stadt- bzw. Gemeindefest aus 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

 

KINDERGÄRTEN/ KRIPPEN/ HORTE 

→ Kindergarten leiht eine Hüpfburg für einen Abschiedstag für die Vorschulkinder 

aus 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

 

→ Kindergarten leiht eine Hüpfburg für ihr Kindergartenfest aus 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 
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WERKSTÄTTEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG/ 

WOHLFAHRTSVERBÄNDE/ 

GEMEINNÜTZIGE VEREINE/ 

KIRCHENGEMEINDEN 

→ Werkstatt XY leiht einen Kleinbus aus, um mit jungen Menschen unter 27 Jahren 

auf eine Wochenendfreizeit zu fahren 

→ Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII 

→ Netto-Preis 

 

→ Werkstatt XY leiht einen Kleinbus aus, um mit Personen über 27 einen Ausflug zu 

unternehmen 

→ keine Jugendhilfeleistung nach § 2 Abs. 2 SGB VIII  

→ Brutto-Preis (+19% USt.) 

 

 

SCHULEN/ UNIVERSITÄTEN 

→ Verleih an Schulen, Universitäten ist so gut wie immer Umsatzsteuerpflichtig 

→ Evtl. Ausnahmen müssen im Einzelfall abgeklärt werden  

 

 


